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Die Regelung soll eine rechtsmissbräuchliche Elternzeit ausschließen (z.B. genau zwischen
Sommer- und Herbstferien). Für NRW gilt als nicht rechtsmissbräuchlich:

2 Monate Elternzeit direkt im Anschluss an die Geburt (offensichtlicher Sachgrund)
2 Monate Elternzeit zum Ende der maximalen Bezugsdauer des Elterngelds (ansonsten
finanzieller Nachteil --> Sachgrund)
Frau/Mann geht wieder arbeiten (Betreuungslücke --> Sachgrund)
Frau/Mann sind beide Lehrer und wechseln "irgendwann" (für das Land entsteht in dem Fall
kein Nachteil) --> hier weiß ich das aber nur für den Fall, dass beide an derselben Schule
beschäftigt sind

1https://www.lehrerforen.de/thread/46835-elternzeit-und-ihre-t%C3%BCcken/?postID=440204#post440204

https://www.lehrerforen.de/thread/46835-elternzeit-und-ihre-t%C3%BCcken/?postID=440204#post440204

